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2 Deutsche Konsum REIT-AG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag,
den 5. März 2020, um 11:00 Uhr (MEZ) im Sofitel Berlin Kurfürsten-
damm, Augsburger Straße 41, 10789 Berlin stattfindenden ordent-
lichen Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG (nach-
folgend auch „Gesellschaft“) ein.



TAGESORDNUNG

1.    Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des 
Lageberichtes für das am 30. September 2019 abgelaufene
Geschäftsjahr mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach 
§ 289a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)

Diese Unterlagen können ab sofort in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft, August-Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam, 
und im Internet unter https://www.deutsche-konsum.de/
investor-relations/hauptversammlung eingesehen werden. Die
ge nannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung
ausliegen.

2.    Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
des Geschäftsjahres 2018/2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz -
ge winn für das Geschäftsjahr 2018/2019 in Höhe von 
EUR 11.399.940,70 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn zum 30.09.2019 EUR 11.399.980,70

davon Ausschüttung 
einer Dividende von EUR 0,35 je 
dividendenberechtigter Stückaktie              EUR 11.185.980,40

davon Vortrag auf neue Rechnung EUR       214.000,30

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag 
der Einberufung nach Kenntnis der Gesellschaft für das abge-
laufene Geschäftsjahr 2018/2019 dividendenberechtigten
Stückaktien.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der 
Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptver-
sammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am
10. März 2020, fällig. 
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3.    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das am 30. September 2019 abgelaufene Ge-
schäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das am 1. Oktober 2018 begonnene und am 
30. September 2019 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu
erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Ein-
zelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands abstimmen zu lassen.

4.    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das am 30. September 2019 abgelaufene
Geschäftsjahr 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das am 1. Oktober 2018 begonnene und am
30. September 2019 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu
erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Ein-
zelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats abstimmen zu lassen.

5.    Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für
das Geschäftsjahr 2019/2020 und für die prüferische Durch-
sicht von Zwischenfinanzberichten

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DOMUS AG Wirtschafts -
prüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Lentze -
allee 107, 14195 Berlin, zum Abschlussprüfer für das am 
1. Oktober 2019 begonnene und am 30. September 2020 
endende Geschäftsjahr zu wählen.

Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die DOMUS AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesell-
schaft, Lentzeallee 107, 14195 Berlin, zum Abschlussprüfer für
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eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanz -
berichte für das am 1. Oktober 2019 begonnene und am 
30. September 2020 endende Geschäftsjahr sowie für das am
1. Oktober 2020 beginnende Geschäftsjahr bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung zu bestellen.

6.    Beschlussfassung über die Stellvertretung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden und Satzungsanpassung

§ 10 der Satzung regelt den Vorsitz des Aufsichtsrats und
dabei insbesondere die Stellvertretung des Aufsichtsratsvor-
sitzenden. Die Flexibilität des Aufsichtsrats bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben soll erhöht werden. Dementsprechend
soll die Möglichkeit, für den Vorsitzenden auch mehr als 
nur einen Stellvertreter zu wählen, sicherstellen, dass der 
Aufsichtsrat in Notfällen mit einem handlungsfähigen Vor -
sitz agiert. Dabei soll die Satzungsregelung auch dem in § 107
Abs. 1 S. 1 AktG vorgesehenen Wahlrecht der Aufsichtsrats-
mitglieder Rechnung tragen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb folgenden Be-
schluss vor:

a) § 10 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„1.  Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach sei-
ner Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für
die in § 9 Abs. 2 dieser Satzung bestimmte Amtszeit
oder für einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten
Zeitraum. Stellvertreter haben die Rechte und Pflich-
ten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wenn dieser
verhindert ist. Unter mehreren Stellvertretern gilt die
bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge.
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2. Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellver-
treter vor Ablauf der Amtszeit aus dem Amt aus, so
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für
die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu-
nehmen.“

b) Der Vorstand wird ermächtigt, die vorstehend unter 
lit. a) benannte Änderung der Satzung unabhängig von
den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung zur 
Eintragung im Handelsregister anzumelden.

7.    Beschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Mitglie-
der des Aufsichtsrats und Satzungsanpassung

§ 9 Abs. 1 der Satzung legt die Anzahl der Mitglieder des Auf-
sichtsrats fest. Bisher besteht der Aufsichtsrat aus fünf Mit-
gliedern. Der Aufsichtsrat soll erweitert werden und künftig aus
sechs Mitgliedern bestehen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb folgenden Be-
schluss vor:

a) § 9 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“

b) Der Vorstand wird ermächtigt, die vorstehend unter lit. a)
benannte Änderung der Satzung unabhängig von den 
übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung zur Ein -
tragung im Handelsregister anzumelden.

8.    Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der fünf Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit
Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
am 1. Oktober 2018 begonnene und am 30. September 2019
beendete Geschäftsjahr beschließt.
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung
zu wählende Mitglieder die bisherigen Mitglieder

a) Herrn Achim Betz, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
wohnhaft in Nürtingen, Deutschland

b) Herrn Johannes C. G. (Hank) Boot, Fondsmanager, 
wohnhaft in London, Vereinigtes Königreich

c) Herrn Nicholas Cournoyer, Anlageberater, 
wohnhaft in Monaco, Monaco

d) Herrn Kristian Schmidt-Garve, Rechtsanwalt, LL.M, 
wohnhaft in München, Deutschland

e) Herrn Hans-Ulrich Sutter, Diplom-Kaufmann, 
ehemaliger Finanzvorstand der TAG Immobilien AG,
wohnhaft in Düsseldorf, Deutschland

sowie, unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung
des Beschlusses der zu Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlage-
nen Satzungsänderung in das Handelsregister zusätzlich

f) Frau Cathy Bell-Walker, Rechtsanwältin 
(Solicitor, zugelassen in England und Wales), 
wohnhaft in Guildford, Vereinigtes Königreich

für eine Amtsperiode bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Auf-
sichtsrat zu wählen, wobei gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 der Satzung
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzu-
rechnen ist.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebun-
den. Es ist beabsichtigt, über Tagesordnungspunkt 8 lit. a) bis
f) einzeln abstimmen zu lassen.

Dem Votum des Aufsichtsrats folgend ist vorgesehen, dass
Herr Hans-Ulrich Sutter im Fall seiner Wahl durch die Haupt-
versammlung im Rahmen der Konstituierung des neuen Auf-
sichtsrats als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz kandidiert.
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Über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung
und Abschlussprüfung im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG verfügt
insbesondere Herr Achim Betz. Sämtliche vorgeschlagenen
Kandidaten sind mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig
ist, vertraut.

Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Kandidaten
für den Aufsichtsrat sind bei den nachfolgend jeweils unter 
(i) aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsrats bzw. bei den unter (ii) aufgeführten
Wirtschaftsunternehmen Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums:

a) Herr Achim Betz
i.   Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hevella Capital

GmbH & Co. KGaA, Potsdam, Deutschland
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, Frankfurt a.M.,
Deutschland
Aufsichtsratsmitglied der Deutsche Industrie REIT-AG,
Rostock, Deutschland

ii.  Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der
NEXR Technologies SE, Berlin, Deutschland

b) Herr Johannes C. G. (Hank) Boot
i.   keine
ii.  Gerlin NV, Maarsbergen, Niederlande 

(Aufsichtsratsmitglied)

c) Herr Nicholas Cournoyer
i.   keine
ii.  keine

d) Herr Kristian Schmidt-Garve
i.   keine
ii.  Mitglied des Aufsichtsrats der Biocrates Life Sciences

AG, Innsbruck, Österreich
Beirat der Cynora GmbH, München, Deutschland 
(Vorsitzender)

8 Deutsche Konsum REIT-AG



e) Herr Hans-Ulrich Sutter
i.   Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Industrie

REIT-AG, Rostock, Deutschland
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der
TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Deutschland

ii.  keine

f) Frau Cathy Bell-Walker
i.   keine
ii.  keine

Die Herren Achim Betz (seit November 2014), Johannes C. G.
(Hank) Boot (seit April 2016), Nicholas Cournoyer (seit 
April 2016), Kristian Schmidt-Garve (seit März 2018) und 
Hans-Ulrich Sutter (seit November 2014) sind gegenwärtig 
Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Zwischen den
zur Wahl vorgeschlagenen Personen und dem Unternehmen,
den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär bestehen darüber hinaus
keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.

Weitere Informationen zu den Kandidaten sind im Anschluss
an die Tagesordnung aufgeführt und stehen vom Tag der 
Einberufung der Hauptversammlung an zum Abruf im Inter -
net unter http://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/
hauptversammlung zur Verfügung.

9.    Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden 
Genehmigten Kapitals 2019/I und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2020/I sowie die entsprechende 
Satzungsanpassung

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft (§ 4 Abs. 3 der Sat-
zung) erreicht derzeit nicht mehr die in § 202 Abs. 3 Satz 1
AktG genannte Grenze in Höhe von 50 % des Grundkapitals.
Das bestehende genehmigte Kapital soll daher durch ein neues
genehmigtes Kapital einschließlich der Ermächtigung zum ver-
einfachten Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ersetzt werden (Genehmigtes Kapital 2020/I).
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Mit dem Genehmigten Kapital 2020/I soll die Gesellschaft in
die Lage versetzt werden, auch künftig einen entsprechenden
Finanzbedarf schnell und flexibel decken und insbesondere 
Akquisitionen – sei es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien
oder einer Mischung aus Bar- und Sachleistung – ohne die zeit-
lich häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung
finanzieren zu können. Der Vorstand soll zudem wie bisher er-
mächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge sowie
im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung
bestehenden Anteilsbesitzes), oder anderen mit einem solchen
Erwerbsvorhaben im Zusammenhang stehenden einlage -
fähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen
die Gesellschaft, sowie im Rahmen sonstiger Erwerbe von 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern außerhalb der vorgenannten
Erwerbsvorhaben auszuschließen.

Das Genehmigte Kapital 2020/I soll die in § 202 Abs. 3 Satz 1
AktG genannten 50 % des Grundkapitals vollständig ausschöp-
fen. Maßgebend für die vorgenannte Höchstgrenze ist die
Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Ermächtigung, also der Tag der Eintragung der Satzungs-
änderung zum Genehmigten Kapital 2020/I in das Handels -
register. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich daher 
vor, den nachfolgend unterbreiteten Beschlussvorschlag im
Hinblick auf die Höhe des Genehmigten Kapitals 2020/I anzu-
passen, sofern die im Beschlussvorschlag vorgesehenen 
Beträge nicht 50% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Haupt-
versammlung entsprechen (beispielsweise durch am Haupt-
versammlungstag abgeschlossenen oder unmittelbar vor dem
Abschluss stehenden Veränderungen des Grundkapitals).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:

a) Die in § 4 Abs. 3 der Satzung enthaltene Ermächtigung
des Vorstands, bis zum 20. März 2024 das Grundkapital
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der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinla-
gen einmal oder mehrmals um aktuell bis zu insgesamt
EUR 14.979.972,00 zu erhöhen, wird nach näherer Maß-
gabe des nachfolgenden lit. e) mit Wirkung auf den dort
bestimmten Zeitpunkt der Handelsregistereintragung die-
ses Aufhebungsbeschlusses aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 4. März 2025 
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insge-
samt EUR 15.979.972,00 (Genehmigtes Kapital 2020/I)
zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
in folgenden Fällen auszuschließen:

•   für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-
hältnisses ergeben,

•   sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen er-
folgt, um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten oder
Aktionären gegen Sacheinlage im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Er-
höhung bestehenden Anteilsbesitzes), oder anderen
Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen
die Gesellschaft, gewerblichen Schutzrechten, Immo-
bilien, Erbbaurechten oder sonstigen Sacheinlagen, 
anbieten zu können, 

•   wenn die Aktien der Gesellschaft an einer inländischen
Börse gehandelt werden, die Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung
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des Genehmigten Kapitals 2020/I in das Handelsregi-
ster bestehenden Grundkapitals oder – sofern dieser
Betrag niedriger ist – 10 % des zum Zeitpunkt der Aus-
gabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsen-
preis der bereits börsengehandelten Aktien zum Zeit-
punkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises
durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet 
(§ 203 Abs. 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Sofern
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals
2020/I von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder
zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur
Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der
Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
schlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte
10 %-Grenze anzurechnen,

•   um bis zu 3.150.000 neue Aktien im Wege eines öffent-
lichen Angebots und/oder im Wege der Privatplatzie-
rung im Ausland zu einem noch durch den Vorstand
festzulegenden Verkaufspreis, der der Zustimmung
durch einen Beschluss des Aufsichtsrates bedarf, an-
zubieten, verbunden mit einer Einführung der Aktien
der Gesellschaft zum Handel an einer ausländischen
Wertpapierbörse (‚Zweitnotiz‘),

•   soweit der Bezugsrechtsausschluss dazu dient, (i) um
neue Aktien Inhabern von Optionsschuldverschreibun-
gen oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder
werden, in dem Umfang anzubieten, wie sie ihnen nach
Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw.
nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen, oder
(ii) um Inhabern von Optionsschuldverschreibungen
oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen,
die von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder 
werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-
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fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung
von Wandlungspflichten zustünde, und

•   zur Durchführung einer Aktiendividende (Scrip 
Dividend), in deren Rahmen den Aktionären ange -
boten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz
oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung
neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020/I in
die Gesellschaft einzulegen.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermäch-
tigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabe-
betrag, festzulegen.

c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 1 und Abs. 3
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2020/I oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.

d) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 4. März 2025 
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lau-
tender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
einlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
15.979.972,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).

Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, das Bezugs-
recht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

a)   um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktio-
näre auszunehmen;

b)   um die neuen Aktien der Gesellschaft gegen Sachein-
lage bei Unternehmenszusammenschlüssen oder
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zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich
der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) oder an-
deren Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen
gegen die Gesellschaft, gewerblichen Schutzrechten,
Immobilien, Erbbaurechten oder sonstigen Sachein-
lagen, anbieten zu können;

c)   wenn die Aktien der Gesellschaft an einer inländi-
schen Börse gehandelt werden, die Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen 10 % des zum Zeitpunkt der 
Eintragung des Genehmigten Kapitals 2020/I in das
Handelsregister bestehenden Grundkapitals oder –
sofern dieser Betrag niedriger ist – 10 % des zum Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebe-
trag den Börsenpreis der bereits börsengehandelten
Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabepreises durch den Vorstand nicht wesent -
lich unterschreitet (§ 203 Abs. 1 i.V.m. § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG). Sofern während der Laufzeit des Geneh-
migten Kapitals 2020/I von anderen Ermächtigungen
zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der 
Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den
Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder
zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das
Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vor-
stehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen;

d)   um bis zu 3.150.000 neue Aktien im Wege eines 
öffentlichen Angebots und/oder im Wege der Privat-
platzierung im Ausland zu einem noch durch den 
Vorstand festzulegenden Verkaufspreis, der der 
Zustimmung durch einen Beschluss des Aufsichts -
rates bedarf, anzubieten, verbunden mit einer Ein -
führung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an
einer ausländischen Wertpapierbörse (‚Zweitnotiz‘),
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e)   soweit der Bezugsrechtsausschluss dazu dient, 
(i) um neue Aktien Inhabern von Optionsschuldver-
schreibungen oder Gläubigern von Wandelschuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben
wurden oder werden, in dem Umfang anzubieten, 
wie sie ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungspflichten zustehen, oder (ii) um Inhabern von 
Optionsschuldverschreibungen oder Gläubigern von
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesell-
schaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs-
pflichten zustünde;

f)   zur Durchführung einer Aktiendividende (Scrip 
Dividend), in deren Rahmen den Aktionären angebo -
ten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz
oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung
neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020/I 
in die Gesellschaft einzulegen.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhun-
gen sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbeson-
dere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat
wird ermächtigt, § 4 Abs. 3 der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“

e) Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des be -
stehenden genehmigten Kapitals gemäß vorstehendem 
lit. a) nur zusammen mit der beschlossenen Schaffung
des Genehmigten Kapitals 2020/I mit der entsprechen-
den Satzungsänderung gemäß vorstehendem lit. d) zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden mit der
Maßgabe, dass die Aufhebung des bestehenden geneh-
migten Kapitals nur in das Handelsregister eingetragen
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werden soll, wenn sichergestellt ist, dass zeitgleich oder
im unmittelbaren Anschluss daran das Genehmigte 
Kapital 2020/I in das Handelsregister eingetragen wird.

Zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet der Vorstand gem.
§ 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG wie folgt Bericht:

Zu TOP 9 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, anstelle
des Genehmigten Kapitals 2019/I ein neues Genehmigtes 
Kapital 2020/I in Höhe von insgesamt EUR 15.979.972,00 
zu schaffen, das bis zum 4. März 2025 ausgenutzt werden
kann. Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I 
soll den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt
werden. Jedoch soll der Gesellschaft die Möglichkeit erhalten
bleiben, das Bezugsrecht in den sechs genannten Fällen aus-
schließen zu können:

a) Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der
jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis
dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge würden insbesondere bei der Kapi-
talerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung
der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts er-
heblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder
durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmög-
lich für die Gesellschaft verwertet.

b) Der Bezugsrechtsausschluss im Falle einer Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen soll dem Vorstand ermöglichen, in geeig-
neten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich Erhöhung be-
stehenden Anteilsbesitzes) sowie Forderungen gegen die Ge-
sellschaft und sonstige einlagefähige Wirtschaftsgüter gegen
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können
sowie solche Aktien im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen zu verwenden. Damit wird die Möglichkeit er-
öffnet, sowohl neue Aktien der Gesellschaft einem Verkäufer
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als Gegenleistung für Unternehmensbeteiligungen oder für
sonstige mit einem solchen Erwerbsvorhaben im Zusammen-
hang stehende einlagefähige Wirtschaftsgüter, einschließlich
Forderungen gegen die Gesellschaft, anzubieten, als auch neue
Aktien der Gesellschaft einem Gläubiger der Gesellschaft an-
stelle einer Barzahlung zur Befriedigung einer Forderung oder
zum Erwerb sonstiger einlagefähiger Wirtschaftsgüter liquidi-
tätsschonend anzubieten. 

Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer interessanter Akqui-
sitionsobjekte als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals
nicht Geld, sondern Aktien oder eine Kombination aus Aktien
und Geld. Im Wettbewerb um attraktive Akquisitionen können
sich daher Vorteile ergeben, wenn einem Verkäufer als Gegen-
leistung neue Aktien der Gesellschaft angeboten werden kön-
nen. Um von solchen Akquisitionsgelegenheiten Gebrauch
machen zu können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls
die Möglichkeit haben, ihr Kapital unter Bezugsrechtsaus-
schluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. 

Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen, zur Erfüllung von Forderungen gegen die Gesell-
schaft oder zum Erwerb sonstiger einlagefähiger Wirtschafts-
güter kann sich zudem gegenüber der Hingabe von Geld als
die günstigere, liquiditätsschonende Finanzierungsform für die
Gesellschaft erweisen und liegt damit auch im Interesse der
Aktionäre. 

Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auf dem nationalen oder inter-
nationalen Markt kurzfristig und flexibel auf derartige Angebote
reagieren. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden in jedem
Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der Einsatz dieses Instruments
notwendig ist und ob der Wert der neuen Aktien im angemes-
senen Verhältnis zum Wert des zu erwerbenden Unter -
nehmens, der zu erwerbenden Beteiligungen an einem
Unternehmen oder der sonst zu erwerbenden Wirtschaftsgüter
(einschließlich Forderungen) steht. Der Ausgabebetrag für die
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neuen Aktien wird dabei vom Vorstand unter Berücksichtigung
der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft festgelegt.

c) Die Möglichkeit zum sogenannten vereinfachten Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient dem In-
teresse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen
Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses versetzt den Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Bör-
senverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel
sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögli-
che Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und
aller Aktionäre erreicht. Der durch marktoffene Preisfest -
setzung erzielbare Ausgabebetrag kann zu einem deutlich 
höheren Mittelzufluss führen als die Aktienplatzierung mit 
Bezugsrecht und damit zu einer größtmöglichen Stärkung der
Eigenmittel. Durch den Verzicht auf die zeit- und kosten -
aufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann der Eigen -
kapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr
zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im
In- und Ausland gewonnen werden.

Für den Fall der Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen
Bareinlage wird aufgrund der Bindung des Platzierungspreises
an den Börsenpreis, der nicht wesentlich unterschritten werden
darf, ein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil für die vom
Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre verhindert und der
Einflussverlust für die Aktionäre begrenzt.

Der Vorstand wird sich bei der Inanspruchnahme der Ermäch-
tigung um eine marktschonende Ausgabe der neuen Aktien
aus der Kapitalerhöhung bemühen. Insbesondere wird der 
Vorstand einen etwaigen Abschlag vom dann maßgeblichen
Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeit-
punkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags vor-
herrschenden Marktbedingungen möglich ist. Aktionäre, die
ihre Beteiligungsquote im Falle einer Kapitalerhöhung unter Be-
zugsrechtsausschluss aufrechterhalten möchten, haben die
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Möglichkeit, die erforderliche Anzahl von Aktien über die Börse
zu erwerben.

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt weder 
10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung des Genehmigten 
Kapitals 2020/I in das Handelsregister bestehenden Grund -
kapitals noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – 10 % des
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals überschreiten.

Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstimmung
mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die
Interessen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des genehmig-
ten Kapitals unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht
angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im In-
teresse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet
werden.

d) Der Bezugsrechtsausschluss für eine mögliche Zweitnotiz
an einer ausländischen Börse dient den damit verbundenen In-
teressen der Gesellschaft. Zu den sachlichen Vorteilen einer
solchen Auslandsnotierung für die Gesellschaft gehören ins-
besondere eine Erweiterung des Kreises ihrer Aktionäre durch
Gewinnung von Privatanlegern und institutionellen Investoren
über die Einführung ihrer Aktie an im Ausland gelegenen 
Börsenplätzen. Neben den damit einhergehenden positiven
Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft und einer vor-
aussichtlich geringeren Volatilität der Aktie erwartet die Gesell-
schaft, dass die Gesellschaft hierdurch in besonderem Maße
in der Lage ist, neue Aktien zu platzieren. So bekundeten ins-
besondere auch institutionelle Investoren aus Südafrika, die
ein besonderes Interesse an Investitionen in Immobilienmärkte
haben, grundsätzliches Interesse an Investitionen in die Gesell-
schaft. Ausländischen institutionellen Investoren ist jedoch 
regelmäßig kraft Gesetzes nur der Erwerb der an einer lokalen
Börse gehandelten Aktien erlaubt. Eine mögliche Zweitnotiz
dient daher insbesondere auch der ggf. damit verbundenen Er-
schließung solcher institutionellen Anleger. Die Erschließung
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internationaler Finanzmärkte ist zudem auch deshalb im Inter-
esse der Gesellschaft, da sie bereits in der Vergangenheit 
regelmäßig Kapitalmaßnahmen durchführte und sich diese
Möglichkeit im Falle und zur Finanzierung sich ggf. bietender
strategisch geeigneter Ankaufsmöglichkeiten auch in der Zu-
kunft offenhalten möchte. Eine mögliche Zweitnotiz an einer
ausländischen Börse ermöglichte der Gesellschaft in diesem
Zusammenhang daher ggf. auch die Platzierung solcher Ak-
tien, die der deutsche Markt nicht mehr aufnehmen könnte.
Auch hält es die Gesellschaft für möglich, dass sich durch eine
solche Zweitnotiz die Beschaffung von Fremdmitteln ggf. leich-
ter gestalten und sich hierdurch zukünftige Finanzierungskon-
ditionen günstiger gestalten könnten. Das von der Gesellschaft
verfolgte wirtschaftsstrategische Konzept, den Kreis ihrer 
Aktionäre durch Gewinnung von Privatanlegern oder institutio-
nellen Investoren über die Einführung ihrer Aktie an im Ausland
gelegenen Börsenplätzen zu erweitern, hat zur Voraussetzung,
dass sie zusätzliche Aktien schafft und diese in Verkehr bringt.
Die Gewährung eines Bezugsrechts scheidet daher für solch
einen Zweck aus. Zugleich sind die berechtigten Interessen 
der Bestandsaktionäre dadurch geschützt, dass die mögliche
Anzahl der in diesem Zusammenhang geschaffenen neuen 
Aktien, auf die das Bezugsrecht ausgeschlossen wäre, auf
3.150.000 Aktien beschränkt ist. Diese Grenze trägt den Inter-
essen der Bestandsaktionäre Rechnung, da hierdurch eine
mögliche Verwässerung von vornherein beschränkt ist. Zu-
gleich eröffnet sie der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre
hinreichenden Handlungsspielraum, um eine Zweitnotiz im
Ausland ggf. erfolgreich durchführen zu können.

e) Ferner dient die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts zugunsten der Inhaber von Optionsschuldverschreibun-
gen oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die
von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, zum
einem dem Zweck, im Falle nachfolgender Aktienemissionen
den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend der sog.
Verwässerungsschutzklauseln ermäßigen zu müssen. Viel-
mehr soll der Gesellschaft anstelle dieser kostenintensiven Er-
mäßigung die Möglichkeit offenstehen, bei nachfolgenden
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Aktienemissionen Verwässerungsschutz über die Einräumung
von Bezugsrechten auf neue Aktien zu gewähren. Die Inhaber
der Schuldverschreibungen werden damit so gestellt, als seien
sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit
einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können,
muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien aus-
geschlossen werden.

Zum anderen soll über den Bezugsrechtsausschluss sicherge-
stellt werden, dass den Inhabern von Optionsschuldverschrei-
bungen sowie Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen
so viele Aktien gewährt werden können, wie sie ihnen nach
Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte zustehen. Dies
wird insbesondere dann erforderlich sein, soweit die über be-
dingte Kapitalia zur Verfügung stehenden Aktien nicht aus -
reichen, um die Wandlungs- oder Optionsrechte vollständig 
zu bedienen. Damit wird vermieden, dass die Gesellschaft auf
etwaige liquiditätsbelastende Barzahlungsoptionen zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus den Options- oder Wandel-
schuldverschreibungen zurückgreifen muss.

f) Das Bezugsrecht kann schließlich zur Durchführung einer
sogenannten Aktiendividende (auch als Scrip Dividend 
bekannt) ausgeschlossen werden, in deren Rahmen den Aktio-
nären angeboten wird, ihren mit dem Gewinnverwendungsbe-
schluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf
Auszahlung der Dividende wahlweise (ganz oder teilweise) 
als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus dem 
Genehmigten Kapital 2019/I in die Gesellschaft einzulegen. 
Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, eine Ak-
tiendividende zu optimalen Bedingungen auszuschütten. Die
Ausschüttung einer Aktiendividende kann als Bezugsrechts-
emission insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen
in § 186 Abs 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen)
und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags 
spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Im
Einzelfall kann es ja nach Kapitalmarktsituation indes vorzugs-
würdig sein, die Ausschüttung einer Aktiendividende so aus -
zugestalten, dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die
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dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum
Bezug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anbietet und
damit wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugsrecht gewährt,
jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien recht-
lich insgesamt ausschließt. Ein solcher Ausschluss des Be-
zugsrechts ermöglicht die Ausschüttung der Aktiendividende
ohne die vorgenannten Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und
2 AktG und damit zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des
Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten
werden und überschießende Dividendenbeträge durch Barzah-
lung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein Bezugs-
rechtsausschluss in einem solchen Fall als gerechtfertigt und
angemessen.

Zurzeit gibt es keine konkreten Planungen, das Genehmigte 
Kapital 2020/I auszunutzen. In jedem Falle einer konkreten
Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Ge -
nehmigten Kapital 2020/I wird der Vorstand der Haupt -
versammlung hierüber berichten. Der Vorstand wird in jedem
Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2020/I und der Bezugsrechtsausschluss der Aktio-
näre im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen.

10.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und
die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über
die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals I und II
und entsprechende Satzungsänderung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. März 2019
hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 20. März 2024 ein -
malig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis
zu EUR 150.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbeschränkung
auszugeben.
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Für den Fall eines Gebrauchmachens von dieser Ermächtigung
sieht die Satzung in § 4 Abs. 4 das Bedingte Kapital I vor, um
sicherzustellen, dass genügend bedingtes Kapital zur Bedie-
nung von ausgeübten Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungs- oder Optionspflichten zur Verfügung steht. In § 4
Abs. 5 sieht die Satzung zudem das Bedingte Kapital II vor, um
sicherzustellen, dass genügend bedingtes Kapital zur Bedie-
nung von ausgeübten Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungs- oder Optionspflichten zur Verfügung steht, die aus
den im Januar 2015 ausgegebenen Wandelteilschuldverschrei-
bungen resultieren. 

Da das derzeitige Bedingte Kapital II bis zu EUR 2.380.142,00
beträgt, was nicht zur vollständigen Lieferung der zu wandeln-
den Aktien genügen würde, hält die Gesellschaft eine Erhöhung
des Bedingten Kapitals II für sinnvoll. Zwar ist die Gesellschaft
gemäß der Anleihebedingungen berechtigt, im Falle einer Aus-
übung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-
oder Optionspflichten anstelle der Lieferung von Aktien einen
Barausgleich zu leisten. Gleichwohl hält es die Gesellschaft für
zweckmäßig, die Voraussetzungen für die kurzfristige Schaf-
fung weiterer Aktien durch eine Erhöhung des Bedingten Kapi-
tals II zu schaffen, um im Wandlungsfall flexibel agieren zu
können. Da bislang von der Ermächtigung zur Ausgabe weite-
rer Options- und Wandelschuldverschreibungen gemäß des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. März 2019 kein
Gebrauch gemacht wurde, wird das Bedingte Kapital I derzeit
nicht zur Bedienung von Wandlungsrechten aus bereits aus-
gegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen be-
nötigt. Vor diesem Hintergrund sollen das Bedingte Kapital I
und das Bedingte Kapital II unter Berücksichtigung der in § 192
Abs. 3 AktG genannten zulässigen Maximalhöhe von 50 % des
Grundkapitals entsprechend angepasst werden. Zudem wurde
die Laufzeit der bestehenden und in § 4 Abs. 5 der Satzung in
Bezug genommenen Wandelteilschuldverschreibungen um 
5 Jahre verlängert, so dass die in der Satzung angegebene
Laufzeit entsprechend anzupassen ist. 
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Für die Bestimmung der Höchstgrenze von 50 % des Grund -
kapitals ist das im Zeitpunkt der Beschlussfassung über das
(abzuändernde) bedingte Kapital vorhandene Grundkapital
maßgebend. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich daher
vor, den nachfolgend unterbreiteten Beschlussvorschlag im
Hinblick auf die Höhe des Bedingten Kapitals I und II anzupas-
sen, sofern die im Beschlussvorschlag vorgesehenen Beträge
nicht 50% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Hauptver-
sammlung entsprechen (beispielsweise durch am Hauptver-
sammlungstag abgeschlossenen oder unmittelbar vor dem
Abschluss stehenden Veränderungen des Grundkapitals). 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a) Aufhebung der Ermächtigung vom 21. März 2019

Die unter TOP 10 der Hauptversammlung vom 
21. März 2019 beschlossene Ermächtigung des 
Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen wird aufgehoben.

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandel -
schuldverschreibungen

aa) Allgemeines

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 4. März 2025 einmalig oder mehrmals
auf den Inhaber lautende Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“)
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00
mit oder ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben und
den Inhabern bzw. Gläubigern (zusammen „Inhaber“) 
von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte oder 
-pflichten sowie von Wandelschuldverschreibungen
Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den Inhaber 
lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
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Betrag am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 nach 
näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschrei-
bungen zu gewähren oder aufzuerlegen. Die Schuldver-
schreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung
auf den entsprechenden Gegenwert – in einer ausländi-
schen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines OECD-
Landes, begeben werden. Sie können auch durch ein
nachgeordnetes Konzernunternehmen der Gesellschaft
ausgegeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 
Gesellschaft die Garantie für diese Schuldverschrei -
bungen zu übernehmen, deren Inhabern Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den Inhaber 
lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 zu ge-
währen oder aufzuerlegen und weitere für eine erfolgrei-
che Ausgabe erforderliche Erklärungen abzugeben und
Handlungen vorzunehmen. Die Schuldverschreibungen
können auch gegen Erbringen einer Sachleistung, insbe-
sondere gegen Beteiligungen an anderen Unternehmen,
ausgegeben werden. Die Schuldverschreibungen werden
in Teilschuldverschreibungen eingeteilt.

bb) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf
die Schuldverschreibungen zu. Das gesetzliche Bezugs-
recht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt wer-
den, dass die Schuldverschreibungen von einem oder
mehreren Kreditinstituten oder einem oder mehreren 
den Kreditinstituten nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleich-
stehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Werden Schuldverschreibungen von einer Konzerngesell-
schaft der Gesellschaft ausgegeben, hat die Gesellschaft
die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für ihre
Aktionäre nach Maßgabe des vorstehenden Satzes 
sicherzustellen.
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des 
Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch inso-
weit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit denje-
nigen, denen bereits zuvor ausgegebene Options- oder
Wandlungsrechte oder -pflichten zustehen oder auferlegt
sind, ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden
kann, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder
Wandlungsrechts oder bei Erfüllung der Options- oder
Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen
Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit
Options- und/oder Wandlungsrecht und/oder -pflicht aus-
gegeben werden, vollständig auszuschließen, sofern 
der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auf -
fassung gelangt, dass der Ausgabebetrag der Schuld -
verschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere
finanzmathematischen Methoden ermittelten hypotheti-
schen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt für
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
recht oder -pflicht auf Inhaberaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital, der insgesamt 10 % des Grund-
kapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens, noch – falls dieser Wert
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegen-
den Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist
der anteilige Betrag am Grundkapital anzurechnen, der
auf Aktien entfällt, die unter Bezugsrechtsausschluss seit
Erteilung dieser Ermächtigung bis zur unter Ausnutzung
dieser Ermächtigung nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG er-
folgenden bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuldver-
schreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht
und/oder -pflicht entweder aufgrund einer Ermächtigung
des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in unmittel-
barer bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3
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Satz 4 AktG ausgegeben oder als erworbene eigene 
Aktien in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG veräußert worden sind.

Soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistung aus-
gegeben werden, ist der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ebenfalls berechtigt, das Bezugsrecht aus-
zuschließen, sofern der Wert der Sachleistung in einem
angemessenen Verhältnis zu dem gemäß vorstehendem
Absatz zu ermittelnden Marktwert der Schuldverschrei-
bungen steht.

cc) Wandlungsrecht

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit
Wandlungsrecht können die Inhaber ihre Schuldver-
schreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen in
Aktien der Gesellschaft umtauschen. Der anteilige Betrag
am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Ak-
tien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibung oder
einen niedrigeren Ausgabepreis nicht übersteigen. Das
Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des
Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den fest-
gesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft,
der gemäß lit. ff) zu bestimmen ist. Das Umtauschver-
hältnis kann sich auch durch Division des unter dem
Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Schuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für
eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Umtauschver-
hältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet
werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden,
dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld aus -
geglichen werden. Die Anleihebedingungen können auch
ein variables Umtauschverhältnis vorsehen. §§ 9 Abs. 1,
199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.
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dd) Optionsrecht

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen
werden jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbe-
dingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft gegen
Zahlung des Optionspreises berechtigen. Die Optionsbe-
dingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis
ganz oder teilweise durch Übertragung von Schuld -
verschreibungen und gegebenenfalls durch eine bare 
Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag am
Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden
Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibung
oder einen niedrigeren Ausgabepreis nicht übersteigen.
Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorge -
sehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der
Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls
gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert
werden können. §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben 
unberührt.

ee) Wandlungs- bzw. Optionspflicht

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungs-
bzw. Optionspflicht vorsehen. In diesem Fall kann die Ge-
sellschaft in den Anleihebedingungen berechtigt werden,
eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der
Schuldverschreibungen und dem Produkt aus dem Um-
tauschverhältnis und einem in den Anleihebedingungen
näher zu bestimmenden Börsenpreis der Aktien zum Zeit-
punkt des Pflichtumtauschs ganz oder teilweise in bar
auszugleichen. Als Börsenpreis ist bei der Berechnung im
Sinne des vorstehenden Satzes mindestens 80 % des für
die Untergrenze des Wandlungspreises gemäß lit. ff) 
relevanten Börsenkurses der Aktie anzusetzen. §§ 9 
Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.
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ff) Wandlungs- bzw. Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Options-
preis für eine Inhaberaktie muss entweder mindestens
80 % des volumengewichteten durchschnittlichen
Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung im XETRA-Handel (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhandelstagen
an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der Be-
schlussfassung durch den Vorstand über die Begebung
der Schuldverschreibung betragen oder – für den Fall 
der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 %
des volumengewichteten durchschnittlichen Schluss -
kurses der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist, mit 
Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich 
sind, damit der Options- bzw. Wandlungspreis gemäß 
§ 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht
werden kann, entsprechen.

gg) Verwässerungsschutz

Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG können die Anleihebe-
dingungen der Schuldverschreibungen Verwässerungs-
schutzklauseln (d.h. insbesondere eine Ermäßigung des
Options- und/oder Wandlungspreises) für den Fall vor -
sehen, dass die Gesellschaft während der Wandlungs-
oder Optionsfrist das Grundkapital erhöht oder weitere
Wandelanleihen, Optionsanleihen bzw. sonstige Options-
rechte gewährt oder garantiert und den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in
dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-
übung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Er-
füllung einer Wandlungspflicht zustünde. Die Ermäßigung
des Options- und/oder Wandlungspreises kann auch
durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- und/
oder Wandlungsrechts und/oder bei der Erfüllung einer
Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedingungen 

Deutsche Konsum REIT-AG     29



können auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft,
die zu einer Verwässerung des Werts der Wandlungs-
bzw. Optionsrechte und/oder -pflichten führen können,
eine wertwahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. 
Optionspreises vorsehen.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können 
darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder
anderer außerordentlicher Maßnahmen oder Ereignisse
(z.B. ungewöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlan -
gung durch Dritte) eine Anpassung der Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten vorsehen. Bei einer 
Kontrollerlangung durch Dritte kann eine marktübliche
Anpassung des Options- oder Wandlungspreises vorge-
sehen werden. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des
Grundkapitals der je Schuldverschreibung zu beziehen-
den Aktien den Nennbetrag der Schuldverschreibung
oder einen niedrigeren Ausgabepreis nicht übersteigen.
§§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

hh) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Ferner können die Bedingungen der Schuldverschreibun-
gen vorsehen, dass das Umtauschverhältnis und/oder
der Options- oder Wandlungspreis variabel sind und der
Options- oder Wandlungspreis innerhalb einer festzule-
genden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung
des Aktienkurses während der Laufzeit festgelegt wird.
Der Mindestausgabebetrag nach den Regelungen unter
lit. ff) darf auch insoweit nicht unterschritten werden. Die
Bedingungen der Schuldverschreibungen können das
Recht der Gesellschaft vorsehen, im Fall der Wandlung
oder Optionsausübung statt der Gewährung von Aktien
einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der ande-
renfalls zu liefernden Aktien dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem)
der Frankfurter Wertpapierbörse während eines vom 
Vorstand zu bestimmenden, angemessenen Zeitraums
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von Tagen vor oder nach Erklärung der Wandlung oder
der Optionsausübung entspricht. Die Bedingungen der
Schuldverschreibungen können auch vorsehen, dass
nach Wahl der Gesellschaft bei Wandlung bzw. Options-
ausübung anstelle der Lieferung von neuen Aktien aus
bedingtem Kapital auch neue Aktien aus genehmigtem
Kapital, eigene Aktien der Gesellschaft oder bereits 
existierende Aktien einer anderen börsennotierten Ge -
sellschaft gewährt werden können. Darüber hinaus kann
die Gesellschaft für den Fall einer vorzeitigen Ausübung
des Wandlungs- oder Optionsrechts die Zahlung einer 
angemessenen Vorfälligkeitsentschädigung gewähren.

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen kön-
nen weiter das Recht der Gesellschaft vorsehen, den 
Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der
Gesellschaft zu gewähren. Die Aktien werden jeweils mit
einem Wert angerechnet, der nach näherer Maßgabe 
der Anleihebedingungen dem auf volle Cents aufgerun-
deten Mittelwert der Schlusskurse von Aktien gleicher 
Aus stattung im XETRA-Handel (oder einem Nachfolge -
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letz-
ten zehn Handelstagen vor dem Fälligkeitstag entspricht.

ii) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedin-
gungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbeson-
dere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit, Stückelung, 
Börsennotierung (einschließlich Freiverkehr), vorzeitige
Rückzahlung durch die Gesellschaft, Verwässerungs-
schutzbestimmungen sowie im vorgenannten Rahmen
Options- oder Wandlungszeitraum zu bestimmen oder im
Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschrei-
bungen begebenden Konzerngesellschaft der Gesell-
schaft festzulegen.
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c) Bedingte Kapitalerhöhung

aa) Bedingtes Kapital I

Das Grundkapital wird unter Abänderung des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom 21. März 2019 zu 
Tagesordnungspunkt 10 c) um bis zu EUR 7.979.972,00
durch Ausgabe von bis zu 7.979.972 neuen, auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung 
ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitaler -
höhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber
von Schuldverschreibungen, die gemäß der von dieser
Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 10 b) be-
schlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem
nach Maßgabe der von dieser Hauptversammlung unter
Tagesordnungspunkt 10 b) beschlossenen Ermächtigung
jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis.
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzu-
führen, wie, jeweils ganz oder teilweise, von Wandlungs-
oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen gemäß
der von dieser Hauptversammlung unter Tagesordnungs-
punkt 10 b) beschlossenen Ermächtigung Gebrauch ge-
macht wird und/oder Wandlungs- oder Optionspflichten
aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden oder
soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapi-
talerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Baraus-
gleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus
genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen börsen-
notierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-
setzen.
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bb) Bedingtes Kapital II

Das Grundkapital wird unter Abänderung des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom 9. März 2017 zu Tages-
ordnungspunkt 8 a) um bis zu EUR 8.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn
des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber der Wandelteil-
schuldverschreibungen, welche von der Gesellschaft am
30. Januar 2015 aufgrund der Ermächtigung der Haupt-
versammlung vom 30. Januar 2015 in zwei Tranchen im
Gesamtvolumen von EUR 37.000.000,00 ausgegeben
wurden und eine Laufzeit bis zum 30. Januar 2025
haben. Im Übrigen bleibt der Beschluss vom 9. März 2017
unverändert.

d) Satzungsänderung

In § 4 der Satzung wird Absatz 4 wie folgt geändert:

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.979.972,00 durch
Ausgabe von bis zu 7.979.972 neuen, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch -
geführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungs-
rechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung
Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeord-
neten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund 
der von der Hauptversammlung vom 5. März 2020 unter
Tagesordnungspunkt 10 b) beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options-
oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit
sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung
erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht aus-
übt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen
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Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit
ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien
aus genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen 
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt
werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der Ausübung von
Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von
Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Auf-
sichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien
anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammen-
hang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen,
die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall
der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf
des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der Nichtaus-
nutzung des Bedingten Kapitals I nach Ablauf der Fristen
für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten
oder für die Erfüllung von Options- oder Wandlungspflich-
ten.“

In § 4 der Satzung wird Absatz 5 wie folgt geändert:

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 8.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch -
geführt, wie die Inhaber von Wandelteilschuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft am 30. Januar 2015 
auf Grundlage der von der Hauptversammlung vom 
30. Januar 2015 beschlossenen Ermächtigung in zwei
Tranchen im Gesamtvolumen von EUR 37.000.000,00
ausgegeben wurden und eine Laufzeit bis zum 30. Januar
2025 haben, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch 
machen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durch-
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geführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder 
eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder Ak-
tien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Be-
dienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der
Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien
anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammen-
hang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen,
die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall
der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals II nach Ab-
lauf der Fristen für die Ausübung von Wandlungsrechten.“

Es wird vorsorglich klargestellt, dass die unter lit. a) und
b) zu diesem TOP 10 gefassten Beschlüsse (Aufhebung
der bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf
diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen) so-
fort und unabhängig sowohl von der unter lit. c) beschlos-
senen Schaffung des Bedingten Kapitals I und II als auch
von der unter lit. d) beschlossenen Satzungsänderung
zum Bedingten Kapital I und II wirksam werden sollen.

Zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Opti-
ons- und/oder Wandelanleihen gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186
Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der Vorstand wie folgt Bericht:

Mit der vorgeschlagenen neuen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 
sowie zur Schaffung des Bedingten Kapitals I von bis zu
EUR 7.979.972,00 sollen die Möglichkeiten der Gesell-
schaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitert und soll
dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbe-
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sondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen
der Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden
flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnet werden.

Die Emission von Anleihen mit Wandel- und/oder Opti-
onsrechten auf Aktien der Gesellschaft ermöglicht die
Aufnahme von Kapital zu attraktiven Konditionen. Die er-
zielten Wandel- oder Optionsprämien kommen der Ge-
sellschaft zugute. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft
die erforderliche Flexibilität, die Anleihen selbst oder über
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften zu platzieren.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Be-
zugsrecht auf die Options- bzw. Wandelanleihen zu 
(§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwick-
lung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht werden, die Options- und/oder Wandelanleihen an
ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten
mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die 
Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5
AktG). Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen -
beträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Er-
mächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die
Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre und liegt
daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern von 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder auch von 
mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang ein -
zuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wand -
lungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der 
Wandlungspflichten zustehen würde. Dies bietet die 
Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Aus -
nutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungs-
preis für die Inhaber bereits bestehender Options- bzw.
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Wandlungsrechte nach den Options- und Wandlungsbe-
dingungen ermäßigt werden muss.

Darüber hinaus soll der Vorstand in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt
sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats
auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der Options-
und/oder Wandelanleihe ihren Marktwert nicht wesent-
lich unterschreitet. Dies kann zweckmäßig sein, um gün-
stige Börsensituationen rasch wahrnehmen und eine
Anleihe schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am
Markt platzieren zu können. Die Erzielung eines möglichst
vorteilhaften Emissionsergebnisses hängt in verstärktem
Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen kurzfristig
reagiert werden kann. Günstige, möglichst marktnahe
Konditionen können in der Regel festgesetzt werden,
wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen
Angebotszeitraum gebunden ist.

Bei Bezugsrechtsemissionen ist in der Regel ein nicht 
unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich, um die 
Attraktivität der Konditionen und damit die Erfolgschan-
cen der Emission für den ganzen Angebotszeitraum 
sicherzustellen. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine
Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Opti-
ons- und Wandelanleihen der Konditionen dieser Anleihe)
bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der
Volatilität der Aktienmärkte besteht aber auch dann ein
Marktrisiko über mehrere Tage, das zu Sicherheitsab-
schlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und
so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei
der Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Unge-
wissheit der Ausübung eine alternative Platzierung bei
Dritten erschwert bzw. mit zusätzlichem Aufwand ver-
bunden. Bei Einräumung eines Bezugsrechts kann die 
Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurz-
fristig auf eine Veränderung der Marktverhältnisse rea-
gieren, was zu einer für die Gesellschaft ungünstigen
Kapitalbeschaffung führen kann. Options- und/oder Wan-
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delanleihen werden hauptsächlich von spezialisierten 
Investoren gekauft, weshalb sich die besten Ausgabe-
preise dann erzielen lassen, wenn diese Finanzierungs -
instrumente nur solchen Investoren angeboten werden.

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt,
dass die Options- und/oder Wandelanleihen nicht we-
sentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden. Der
Marktwert ist nach anerkannten finanzmathematischen
Grundsätzen zu ermitteln. Der Vorstand wird bei seiner
Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen
Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom Marktwert
so gering wie möglich halten. Damit wird der rechne -
rische Wert eines Bezugsrechts praktisch gegen Null
gehen, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechts-
auschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil
entstehen kann. Die Aktionäre haben zudem die Möglich-
keit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu an-
nähernd gleichen Bedingungen durch Erwerb über die
Börse aufrechtzuerhalten. Dadurch werden ihre Vermö-
gensinteressen angemessen gewahrt.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsauschluss gemäß
§ 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
gilt nur für die Options- und/oder Wandelanleihen mit
Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag am
Grund kapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des
Grundkapitals anfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist der
anteilige Betrag am Grundkapital anzurechnen, der auf
Aktien entfällt, die seit Erteilung dieser Ermächtigung bis
zur unter Ausnutzung dieser Ermächtigung nach § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe von
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-
lungsrecht und/oder -pflicht unter Bezugsrechtsaus-
schluss entweder aufgrund einer Ermächtigung des
Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer
bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4
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AktG ausgegeben oder als erworbene eigene Aktien in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG veräußert worden sind. Diese Anrechnung ge-
schieht im Interesse der Aktionäre an einer möglichst 
geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.

Für die Errechnung des Wandlungs-/Optionspreises gibt
die Ermächtigung die genauen Errechnungsgrundlagen
wieder. Anknüpfungspunkt ist hierbei jeweils der Börsen-
kurs der Gesellschaft im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Platzierung der Schuldverschreibungen bzw. – im
Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Ver-
pflichtung zur Ausübung des Wandlungsrechts – der
Wandlung.

Der Wandlungs-/Optionspreis wird unbeschadet des § 9
Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel
nach näherer Bestimmung der der Schuldverschreibung
zugrunde liegenden Bedingungen wertwahrend ange-
passt, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs-/
Optionsfrist z. B. das Grundkapital erhöht und den Inha-
bern von Wandlungs-/Optionsrechten kein Bezugsrecht
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-
übung des Wandlungs-/Optionsrechts zustünde.

Die Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen kann
auch gegen Sachleistung erfolgen, sofern dies im Inter-
esse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall ist der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Wert
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zu
dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsät-
zen zu ermittelnden theoretischen Marktwert der Opti-
ons- und/oder Wandelanleihen steht. Dies eröffnet die
Möglichkeit, die begebene Anleihe gegen die Ausgabe
einer Options- oder Wandelanleihe zurückzukaufen, ge-
gebenenfalls mit Pflichtwandeloption. Außerdem können
Options- und/oder Wandelanleihen in geeigneten Einzel-
fällen als Akquisitionswährung eingesetzt werden, bei-
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spielsweise im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonsti-
gen Wirtschaftsgütern. So kann sich in Verhandlungen
durchaus die Notwendigkeit ergeben, die Gegenleistung
nicht in Geld, sondern in anderer Form bereitzustellen. 
Die Möglichkeit, Options- und/oder Wandelanleihen als
Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen
Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsob-
jekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern 
liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dies kann
auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzie-
rungsstruktur sinnvoll sein. Der Vorstand wird mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in jedem Einzelfall sorgfältig
prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Begebung von
Options- und/oder Wandelanleihen mit Options- oder
Wandelrechten gegen Sachleistung mit Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann
tun, wenn es im Interesse der Gesellschaft und damit
ihrer Aktionäre liegt.

In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der 
Flexibilität – vorgesehen werden, dass die Gesellschaft
einem Wandlungsberechtigten bzw. Optionsberechtigten
nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern einen
Geldbetrag zahlt, der für die Anzahl der anderenfalls zu
liefernden Aktien dem volumengewichteten durchschnitt-
lichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder in einem an die Stelle des XETRA-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten
zehn Börsentage vor Erklärung der Wandlung bzw. 
Optionsausübung entspricht. Ferner kann ein variables
Wandlungsverhältnis und/oder eine Bestimmung des
Wandlungspreises innerhalb einer vorgegebenen Band-
breite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses
der Aktie der Gesellschaft während der Laufzeit der An-
leihe vorgesehen werden. Schließlich können die Bedin-
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gungen der Schuldverschreibungen auch eine Wand-
lungspflicht bzw. eine Optionspflicht zum Ende der Lauf-
zeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht
der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit einem
Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldver-
schreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen
Kündigung) den Inhabern der Schuldverschreibung ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten
anderen Gesellschaft zu gewähren. Dies dient dazu, die
Liquiditätsrisiken der Gesellschaft besser kontrollieren zu
können. Das vorgesehene bedingte Kapital dient dazu, 
die mit den Options- und/oder Wandelanleihen verbunde-
nen Wandlungs- oder Optionsrechte zu bedienen. 
Stattdessen können dazu auch eigene Aktien oder ein 
bestehendes genehmigtes Kapital eingesetzt werden, 
sofern ein solches vorhanden und die Verwendung für
diesen Zweck erlaubt ist.
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Auslage von Unterlagen
Das Geschäftslokal zur Einsichtnahme in die Unterlagen zur Haupt-
versammlung befindet sich in 14482 Potsdam, August-Bebel-
Straße 68.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind gemäß § 20 der Satzung nur diejenigen 
Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung, d.h. am 13. Februar 2020, 0:00 Uhr (MEZ) („Nach-
weisstichtag“), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich bis zum
27. Februar 2020, 24:00 Uhr (MEZ), bei der nachfolgend genannten
empfangsberechtigten Anmeldestelle unter Vorlage eines auf den
Nachweisstichtag bezogenen Nachweises ihres Aktienbesitzes zur
Hauptversammlung angemeldet haben:

Deutsche Konsum REIT-AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Vorlage einer in Text-
form auf den Nachweisstichtag erstellten Bestätigung des depot-
führenden Kreditinstituts in deutscher oder englischer Sprache zu
erbringen und muss der Anmeldestelle unter der vorgenannten
Adresse bis zum 27. Februar 2020, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
der Umfang des Stimmrechts bemessen sich nach dem Anteils-
besitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Der Nachweisstich-
tag bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien; diese
können insbesondere unabhängig vom Nachweisstichtag erwor-
ben und veräußert werden. Auch im Fall der vollständigen oder teil-
weisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für
die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich
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der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich,
d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 
wirken sich nicht auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den
Umfang des Stimmrechts aus. Entsprechendes gilt für den Zuer-
werb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien innehaben und erst danach
Aktionär werden, sind in der Hauptversammlung am 5. März 2020
nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich
insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen
lassen.

Nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung und des Nachweises
des Anteilsbesitzes unter der vorgenannten Adresse werden den
Aktionären Eintrittskarten übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, mög-
lichst frühzeitig für den Zugang der Anmeldung und des Nach -
weises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen
möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte
unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevoll-
mächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein
Kreditinstitut, ausüben lassen. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
dürfen der Textform, soweit die Vollmacht nicht an ein Kreditinsti-
tut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG
gleich gestellten Personen erteilt wird. 

Formulare zur Bevollmächtigung stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zur Verfügung. Die Vollmachts -
formulare können darüber hinaus auch unter der Adresse

Deutsche Konsum REIT-AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
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oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

angefordert werden.

Unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz zulässigen
Wegs zur Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines
Bevollmächtigten kann der Nachweis elektronisch an die E-Mail-
Adresse der Gesellschaft ir@deutsche-konsum.de übermittelt 
werden.

Für die Erteilung einer Vollmacht an Kreditinstitute, Aktionärs -
vereinigungen und andere durch § 135 AktG im Hinblick auf 
die Stimmrechtsausübung gleichgestellte Personen, Institute oder
Unternehmen sowie für ihren Widerruf und den Nachweis einer 
solchen Bevollmächtigung gilt § 135 AktG. Danach hat der Bevoll-
mächtigte die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten. Sie muss voll-
ständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung
verbundene Erklärungen enthalten. Ferner hat der jeweilige Bevoll-
mächtigte für seine Bevollmächtigung möglicherweise besondere
Regelungen vorgesehen; dies sollte mit dem jeweiligen Bevoll-
mächtigten vorab geklärt werden.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter
können in Textform, auch durch elektronische Nachricht (E-Mail)
mit dem den Aktionären zur Verfügung stehenden Formular zur
Weisungserteilung vor der Hauptversammlung bevollmächtigt
werden. Sie stehen im Übrigen auch zur Bevollmächtigung wäh-
rend der Hauptversammlung zur Verfügung. Die Stimmrechtsver-
treter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der
vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden
sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthal-
ten. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 4. März 2020
bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden
Adresse eingehen: 
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Deutsche Konsum REIT-AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Alternativ sind eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft während der Hauptver-
sammlung möglich.

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2
AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapi-
tals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich oder in elek-
tronischer Form gemäß § 126a BGB (d. h. mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur nach dem Signaturgesetz) an den Vorstand der
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens 
bis zum Ablauf des 3. Februar 2020, 24:00 Uhr (MEZ) zugehen. 
Entsprechende Verlangen sind ausschließlich an folgende Adresse
zu richten:

Deutsche Konsum REIT-AG
-Vorstand-
z. Hd. Investor Relations (HV)
August-Bebel-Straße 68
14482 Potsdam

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB 
per E-Mail: info@deutsche-konsum.de

Anderweitig adressierte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung
werden nicht berücksichtigt.

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antrag-
steller haben zudem nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
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90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
stands über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berech-
nung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs
des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem
Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich
vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in 
Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzu-
wenden. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen das
Quorum von fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von EUR 500.000 erreichen, oder ihren ordnungsgemäß 
bestellten Vertretern zu unterzeichnen. Die Bekanntmachung und
Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie
bei der Einberufung.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Ab-
satz 1, 127 AktG
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag zu einem bestimm-
ten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvor-
schläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind unter Angabe des
Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung an fol-
gende Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten:

Deutsche Konsum REIT-AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail: antraege@linkmarketservices.de

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Ta-
gesordnung, die spätestens bis zum Ablauf des 19. Februar 2020,
24:00 Uhr (MEZ) unter dieser Adresse eingegangen sind, und 
eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen
Aktionären im Internet unter https://www.deutsche-konsum.de/
investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. An-
derweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
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Von einem Zugänglichmachen eines Gegenantrags und seiner 
etwaigen Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenn einer
der Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa
weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen
Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung
eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden,
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Aktionäre
werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft bereits im Zeitpunkt der
Übersendung des Gegenantrags nachzuweisen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass Gegenanträge, auch wenn sie der Gesellschaft
vorab fristgerecht übersandt worden sind, in der Hauptversamm-
lung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung
Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung
auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen,
bleibt unberührt.

Von der Veröffentlichung eines Wahlvorschlags kann die Gesell-
schaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach 
§ 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG vorliegt,
etwa weil der Wahlvorschlag zu einem gesetzes- oder satzungs-
widrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Der 
Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich
zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten
Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und, im Falle
des Vorschlags von Aufsichtsratsmitgliedern, Angaben zu deren
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
enthält. Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft be-
reits im Zeitpunkt der Übersendung des Wahlvorschlags nachzu-
weisen. Es wird darauf hingewiesen, dass Wahlvorschläge, auch
wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übersandt worden
sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie
dort mündlich unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktio-
närs, während der Hauptversammlung Wahlvorschläge zum rele-
vanten Tagesordnungspunkt auch ohne vorherige Übermittlung an
die Gesellschaft zu machen, bleibt unberührt.
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Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erfor-
derlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen
sind in der Hauptversammlung mündlich zu stellen. Von einer Be-
antwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131
Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, zum Beispiel, wenn 
die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Der
Versammlungsleiter ist berechtigt, neben dem Rederecht auch das
Fragerecht der Aktionäre und Aktionärsvertreter zeitlich angemes-
sen zu beschränken, insbesondere zu Beginn der Hauptversamm-
lung oder während der Hauptversammlung einen zeitlich
angemessenen Rahmen für den Verlauf der Hauptversammlung,
für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder
für die einzelnen Frage- und Redebeiträge festzusetzen (vgl. § 22
Abs. 3 der Satzung).

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordent-
lichen Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/
hauptversammlung/ zu finden.
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Informationen zum Datenschutz für Aktionäre
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogenen Daten (insbeson-
dere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienbestand, Aktien -
gattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte und
Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der
geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären und Aktionärs-
vertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die 
Ausübung ihrer Rechte vor und während Hauptversammlung zu
ermöglichen.

Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist für die Teil-
nahme von Aktionären und Aktionärsvertretern an der Haupt -
versammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist 
die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c Datenschutz-Grundver-
ordnung.

Die Dienstleister und Berater der Gesellschaft, welche zum Zwecke
der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhal-
ten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten,
welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erfor-
derlich sind und verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Wei-
sung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene
Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären
und Aktionärsvertretern zu Verfügung gestellt, namentlich über das
Teilnehmerverzeichnis.

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies
gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Inter-
esse an der Speicherung hat; letzteres etwa im Falle gerichtlicher
oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptver-
sammlung. Anschließend werden die personenbezogenen Daten
gelöscht.

Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen 
ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs-
und Löschungsrecht bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten
bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragung
nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte
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können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die 
E-Mail-Adresse info@deutsche-kosum.de oder über die folgenden
Kontaktdaten geltend machen:

Deutsche Konsum REIT-AG
Geschäftsanschrift:
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam

Telefon: +49 (0) 331 74 00 76 -50
Telefax: +49 (0) 331 74 00 76 -520

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte unter:

Datenschutzgesellschaft mbH
Jägerallee 37 i
14469 Potsdam
Ansprechpartnerin: Alexandra Flieger

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite
der Gesellschaft https://www.deutsche-konsum.de/datenschutz-
erklaerung/ zu finden.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft in 31.959.944 nennwertlose Stück-
aktien eingeteilt, von denen jede eine Stimme gewährt. Die Ge-
samtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 31.959.944
Stimmrechte. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Stimm-
rechtslose Vorzugsaktien bestehen nicht.

Potsdam, im Januar 2020

Deutsche Konsum REIT-AG
Der Vorstand
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Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 8

Lebenslauf des Kandidaten Herrn Achim Betz für den Auf -
sichtsrat
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Nürtingen, Deutschland

Geburtsjahr: 1974
Nationalität: deutsch
Wohnort: Neuffen, Deutschland

Beruflicher Werdegang:
Seit 2018 Managing Partner, ba audit gmbh 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin, Deutschland

Seit 2011 Managing Partner, BSF Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Stuttgart, Deutschland

Seit 2010 Selbständiger Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater in einer Einzelkanzlei, 
Nürtingen, Deutschland

2015 – 2019 Managing Partner, BEST AUDIT GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hannover, Deutschland

2006 – 2009 Angestellter Prüfer und Steuerberater, 
Nürtingen, Deutschland

2005 – 2006 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young, Stuttgart, Deutschland

2003 – 2005 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young, São Paulo, Brasilien

1999 – 2003 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young, Stuttgart, Deutschland
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Ausbildung/Akademischer Werdegang:
2009 Wirtschaftsprüferexamen
2003 Steuerberaterexamen
1994 – 1999 Studium der Betriebswirtschaftslehre 

an der Universität Mannheim, Deutschland
Abschluss: Diplom-Kaufmann

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Konsum REIT-AG:
Mitglied und stellvertretender Vorsitzender seit November 2014.
Die Amtszeit endet mit Ablauf der HV 2020.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts -
räten (Inland):
Hevella Capital GmbH & Co. KGaA, 
Potsdam, Deutschland (Aufsichtsratsvorsitzender)
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, 
Frankfurt am Main, Deutschland 
(Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
Deutsche Industrie REIT-AG, 
Rostock, Deutschland (Aufsichtsratsmitglied), börsennotiert

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien:
NEXR Technologies SE (vormals Staramba SE), Berlin, Deutschland
(Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender), börsennotiert
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Lebenslauf des Kandidaten Herrn Johannes C. G. (Hank) Boot
für den Aufsichtsrat
Fondsmanager, London, Vereinigtes Königreich

Geburtsjahr: 1968
Nationalität: niederländisch
Wohnort: London, Vereinigtes Königreich

Beruflicher Werdegang:
Seit 2016 Chief Investment Officer, Lotus Aktiengesell-

schaft, Grünwald bei München, Deutschland
2011 – 2015 Portfolio Manager, Palm Global LLP, 

London, Vereinigtes Königreich
2007 – 2011 Portfolio Manager, Lincoln Vale LLP, 

London, Vereinigtes Königreich
2001 – 2006 Investment Manager, Allianz Capital Partners,

München, Deutschland
1994 – 1999 Senior Associate, ABN AMRO Bank N.V., 

Amsterdam, Niederlande

Ausbildung/Akademischer Werdegang:
1999 Studium der Wirtschaftswissenschaft, 

INSEAD, Fontainebleau, Frankreich
Abschluss: Master of Business Administration

1987 – 1993 Studium der Rechtswissenschaft, 
Universität Leiden, Leiden, Niederlande
Abschluss: Master of Law

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Konsum REIT-AG:
Mitglied seit April 2016.
Die Amtszeit endet mit Ablauf der HV 2020.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts -
räten (Inland):
Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien:
Gerlin NV, Maarsbergen, Niederlande (Aufsichtsratsmitglied)
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Lebenslauf des Kandidaten Herrn Nicholas Cournoyer für den
Aufsichtsrat
Anlageberater, Monaco, Monaco

Geburtsjahr: 1958
Nationalität: USA
Wohnort: Monaco, Monaco

Berufliche Tätigkeiten:
Seit 2008 Managing Partner, 

Montpelier Investment Management LLP, 
London, Vereinigtes Königreich

1992 – 2008 Managing Director, 
Montpelier Asset Management Limited, 
London, Vereinigtes Königreich

1991 – 1992 Director, Intermex (Subsidiary of Banamex),
London, Vereinigtes Königreich

1986 – 1991 Director, Chase Investment Bank, 
London, Vereinigtes Königreich

1982 – 1986 Vice President, The Chase Manhattan Bank
NA, New York, USA

Berufliche Leitungsfunktionen und Partnerschaften:
Seit 2019 Director, Norwich Capital Growth Investments

Ltd, BVI
Seit 2015 Director, Puragro SAC, Peru
Seit 2015 Director, The Ukraine Opportunity 

Trust Limited, Vereinigtes Königreich
Seit 2014 Director, Vice-President and Secretary, 

Kiel Properties LLC, USA
Seit 2014 Director, Bluegrass Capital Limited, 

Cayman Islands
Seit 2014 Manager, Cheyne LLC, USA
Seit 2014 Manager, Eastbourne Capital LLC, USA
Seit 2010 Managing Director und Partner, 

Montpelier Capital Advisors (Monaco) SAM,
Monaco

Seit 2010 Director, Montpelier Foundation Limited, 
Vereinigtes Königreich
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Seit 2009 Director, Tamweel Leasing Finance Co, 
Ägypten

Seit 2008 Director, Tamweel Mortgage Finance Co,
Ägypten

Seit 2008 Managing Partner, 
Montpelier Investment Management LLP, 
Vereinigtes Königreich

Seit 2000 Director, Hampshire Foundation, USA
Seit 1992 Director, 

Montpelier Asset Management Limited, 
Vereinigtes Königreich

Ausbildung/Akademischer Werdegang:
1976 – 1980 Studium der Geschichte, Connecticut 

College, New London, Connecticut, USA
Abschluss: Bachelor of Arts magna cum laude

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Konsum REIT-AG:
Mitglied seit April 2016.
Die Amtszeit endet mit Ablauf der HV 2020.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts -
räten (Inland):
Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien:
Keine
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Lebenslauf des Kandidaten Herrn Kristian Schmidt-Garve für den
Aufsichtsrat
Rechtsanwalt, LL.M., München, Deutschland

Geburtsjahr: 1971
Nationalität: deutsch
Wohnort: München, Deutschland

Beruflicher Werdegang:
Seit 2012 Vorstand/General Partner, 

MIG Verwaltungs AG, München, Deutschland
2007 – 2012 Investment Manager, MIG Verwaltungs AG,

München, Deutschland
2002 – 2007 Justiziar, Tele München Gruppe, 

München, Deutschland
2000 – 2001 Assessor/Rechtsanwalt, Coudert Brothers LLP,

Berlin, Deutschland

Ausbildung/Akademischer Werdegang:
1998 – 2000 Kammergericht Berlin, Berlin, Deutschland

Referendariat, Abschluss: 2. Staatsexamen
1997 – 1998 Kyushu University, Fukuoka, Japan

Abschluss: Master of Laws (LL.M.) 
in International Economic & Business Law

1992 – 1997 Studium der Rechtswissenschaften an der
Freien Universität Berlin, Berlin, Deutschland
Abschluss: 1. Staatsexamen
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Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Konsum REIT-AG:
Mitglied seit März 2018.
Die Amtszeit endet mit Ablauf der HV 2020.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts -
räten (Inland):
Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der Biocrates Life Sciences AG, 
Innsbruck, Österreich
Beirat der Cynora GmbH, München, Deutschland (Vorsitzender)
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Lebenslauf des Kandidaten Herrn Hans-Ulrich Sutter für den
Aufsichtsrat
Diplom-Kaufmann, ehemaliger Finanzvorstand der TAG Immobi-
lien AG, Hamburg, Deutschland

Geburtsjahr: 1948
Nationalität: deutsch
Wohnort: Düsseldorf, Deutschland

Beruflicher Werdegang:
Seit 2019 Aufsichtsratsvorsitzender, 

Deutsche Industrie REIT-AG, 
Rostock, Deutschland

Seit 2012 Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender,
TAG Colonia-Immobilien AG 
(vormals: Colonia Real Estate AG), 
Hamburg, Deutschland

2011 – 2012 Finanzvorstand, Colonia Real Estate AG, 
Hamburg, Deutschland

2008 – 2012 Finanzvorstand, Bau-Verein zu Hamburg AG,
Hamburg, Deutschland

2008 – 2012 Finanzvorstand, TAG Immobilien AG, 
Hamburg, Deutschland

2006 – 2007 Vorstand Finanzen, Deutsche Real Estate AG,
Hamburg, Deutschland

2004 – 2006 Geschäftsführer Finanzen/IT/Recht, 
GSW Immobilien Gesellschaft, 
Berlin, Deutschland

1999 – 2003 Vorstand Finanzen, Business Systems, 
Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, 
Berlin, Deutschland

1997 – 1999 Kaufmännischer Vorstand, 
Fresenius Medical Care AG, 
Bad Homburg, Deutschland
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1973 – 1997 Verschiedene Positionen bei der Procter &
Gamble GmbH, Schwalbach, Deutschland 
(einschließlich ihrer Tochtergesellschaften),
unter anderem als Controller, 
als Finanzdirektor bei der Dittmeyer GmbH,
Hamburg/Schwalbach, Deutschland, 
als Geschäftsführer Finanzen der Betrix GmbH
& Co. und der Eurocos GmbH, Dreieich 
bei Frankfurt, Deutschland, sowie als 
Finanzvorstand der VP Schickedanz AG, 
Nürnberg/Schwalbach, Deutschland.

Ausbildung/Akademischer Werdegang:
1968 – 1972 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der

Universität Saarbrücken, Deutschland
Abschluss: Diplom-Kaufmann

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Konsum REIT-AG:
Mitglied und Vorsitzender seit November 2014.
Die Amtszeit endet mit Ablauf der HV 2020.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts -
räten (Inland):
Deutsche Industrie REIT-AG, Rostock, Deutschland 
(Aufsichtsratsvorsitzender), börsennotiert
TAG Colonia-Immobilien AG, Hamburg, Deutschland 
(Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien:
Keine
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Lebenslauf der Kandidatin Frau Cathy Bell-Walker für den Auf-
sichtsrat
Rechtsanwältin (Solicitor, England & Wales), 
London, Vereinigtes Königreich

Geburtsjahr: 1971
Nationalität: britisch
Wohnort: Guildford, Vereinigtes Königreich

Beruflicher Werdegang:
Seit 2014 Vorsitzende des Global Experts 

and Markets Committee, Allen & Overy LLP, 
London, Vereinigtes Königreich

Seit 2009 Partnerin, Allen & Overy LLP, 
London, Vereinigtes Königreich

2010 – 2014 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende
des Prüfungsausschusses, Allen & Overy LLP

2002 – 2009 Partnerin, Allen & Overy LLP, 
Frankfurt am Main, Deutschland

1999 – 2002 Associate, Allen & Overy LLP, 
Frankfurt am Main, Deutschland

1994 – 1999 Trainee Rechtsanwältin/Associate,
Allen & Overy LLP, 
London, Vereinigtes Königreich

Ausbildung/Akademischer Werdegang:
1996 Qualifiziert als Rechtsanwältin 

(Solicitor, England & Wales)
1996 Cambridge University, Vereinigtes Königreich

Abschluss: Master of Arts
1992 – 1993 College of Law, 

Guildford, Vereinigtes Königreich
1989 – 1992 Magdalene College, Cambridge University, 

Vereinigtes Königreich
Abschluss: Bachelor of Arts (Law Tripos)
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Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Konsum REIT-AG:
Kandidatin für den Aufsichtsrat (Hauptversammlung 2020)

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts -
räten (Inland):
Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien:
Keine
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Deutsche Konsum REIT-AG
ISIN DE000A14KRD3 / WKN A14KRD

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG, 
am Donnerstag, 5. März 2020, um 11:00 Uhr (MEZ) 
im Hotel Sofitel Berlin Kurfürstendamm – 
Tagungsraum Louvre | Augsburger Straße 41, 10789 Berlin

Lageplan

Anfahrt

Fahrverbindungen mit Bus und Bahn
Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hotel Sofitel Berlin
Kurfürstendamm kommen, so benutzen Sie bitte folgende Verbin-
dungen:

•   S-Bahn:  Zoologischer Garten (S5, S7, S75)
•   U-Bahn:  Zoologischer Garten (U2, U9)
•   U-Bahn:  Kurfürstendamm (U1, U9)
•   Bus:  M19, M29, M46, X10, 109, 110, 204, 249
•   Regionalexpress:  Zoologischer Garten RE1, RE2, RE7, RB14, RB21,

RB22

Parkmöglichkeiten bestehen in der Tiefgarage des Hotel Sofitel Berlin
Kurfürstendamm. 



Deutsche Konsum REIT-AG
August-Bebel-Str. 68 

14482 Potsdam

Telefon 	 +49 (0) 331 74 00 76 – 50 

Telefax 	 +49 (0) 331 74 00 76 – 520 

E-Mail 	 ir@deutsche-konsum.de 
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